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Amtsblatt 

für die Stadtteile Korschenbroich, Kleinenbroich, Glehn, Liedberg und Pesch 
 

 Nr. 18 Jahrgang 3               20. Dezember 2012 

 
Amtliche Bekanntmachungen: 

 
 

Gem. § 3 Abs. 5 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei  
Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) wird hiermit öffentlich  
bekannt gemacht: 

 
 
1. Feststellung des Jahresabschlusses und Lageberichtes der Stadtpflege Korschen- 

broich für das Wirtschaftsjahr 2011 mit einer Bilanzsumme von EUR 9.238.816,21 
 

Der Rat der Stadt Korschenbroich hat in seiner Sitzung am 30.10.2012 folgenden  
Beschluss gefasst: 

 
a) Der Rat der Stadt Korschenbroich beschließt mit 34 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 

5 Stimmenthaltungen, den Jahresabschluss zum 31.12.2011 und den Lagebericht des  
Eigenbetriebes Stadtpflege für das Wirtschaftsjahr 2011 festzustellen. Der Jahres-
abschluss 2011 besteht aus der Schlussbilanz zum 31.12.2011, der Gewinn- und  
Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2011 bis 31.12.2011, dem Anhang 
und dem Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2011.  

 
b) Darüber hinaus beschließen die Ratsmitglieder der Stadt Korschenbroich, dem 

Bürgermeister und der Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2011 vorbehaltlose 
Entlastung zu erteilen.  

 
c) Der Rat der Stadt Korschenbroich beschließt mit 34 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 

5 Stimmenthaltungen, von dem ausgewiesenen Jahresgewinn des Wirtschaftsjahres 
2011 des Eigenbetriebes Stadtpflege in Höhe von EUR 51.854,31 einen Betrag von 
EUR 3.068,00 (entsprechend 6,0 % des zu verzinsenden Stammkapitals von 
EUR 51.129,19) an den städtischen Haushalt abzuführen. Der restliche Jahresgewinn 
des Wirtschaftsjahres 2011 in Höhe von EUR 48.786,31 soll in die Rücklage für  
Anlagenerhaltung eingestellt werden.  
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2. Bestätigungsvermerk der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen 

vom 21.11.2012 
 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes  
Stadtpflege Korschenbroich. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31.12.2011 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner 
GmbH, Krefeld, bedient.  
 
Diese hat mit Datum vom 28.09.2012 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten  
Bestätigungsvermerk erteilt.  
 
„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 
sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des 
Sondervermögens der Stadt Korschenbroich „Stadtpflege Korschenbroich“ für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 geprüft. Die Buchführung und die 
Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden 
Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des 
Sondervermögens. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung 
und über den Lagebericht abzugeben.  
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung 
so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die 
Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit 
erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über 
die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des 
Sondervermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im 
Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die 
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der Betriebsleitung des Sondervermögens sowie die Würdigung der 
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet.  
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden 
landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung 
und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Sondervermögens. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Sondervermögens und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung 
zutreffend dar.“  
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Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier 
& Partner GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. 
Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine 
Ergänzung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der 
Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP 
DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erforderlich.  
 
 
Herne, den 21.11.2012 
GPA NRW 
Im Auftrag 
gez. 
Helga Giesen 

 
 
3. Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 5 JAP DVO 

 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind bis zur Feststellung des folgenden Jahres-
abschlusses montags bis freitags in der Zeit von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und donnerstags 
zusätzlich in der Zeit von 14.00 bis 18.00 Uhr bei der Stadt Korschenbroich – Stadtpflege, 
Friedrich-Ebert-Straße 3, Zimmer 1, öffentlich ausgelegt und können eingesehen werden.  

 

 

4. Bekanntmachungsanordnung 

 

Vorstehende Veröffentlichung wird unter Hinweis auf den § 3 Abs. 5 der Verordnung über 
die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen  
Einrichtungen (JAP DVO) bekannt gemacht.  

 

 

Korschenbroich, den 30. November 2012 

 

 

H.J. Dick 

Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung der Stadt Korschenbroich 
 
Gem. § 3 Abs. 5 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei  
Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) wird hiermit öffentlich  
bekannt gemacht:  
 
 
1. Feststellung des Jahresabschlusses und Lageberichtes des Städtischen  

Abwasserbetriebes Korschenbroich für das Wirtschaftsjahr 2011 mit einer  
Bilanzsumme zum 31.12.2011 von EUR 56.000.590,76 

 
Der Rat der Stadt Korschenbroich hat in seiner Sitzung am 30.10.2012 folgenden  

Beschluss gefasst:  
 
a) Der Rat der Stadt Korschenbroich beschließt einstimmig, den Jahresabschluss zum 

31.12.2011 und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2011 des Städtischen  
Abwasserbetriebes Korschenbroich festzustellen. Der Jahresabschluss 2011 besteht 
aus der Schlussbilanz zum 31.12.2011, der Gewinn- und Verlustrechnung für das  
Wirtschaftsjahr vom 01.01.2011 bis 31.12.2011, dem Anhang und dem Lagebericht für 
das Wirtschaftsjahr 2011.  

 
b) Darüber hinaus beschließen die Ratsmitglieder der Stadt Korschenbroich, dem 

Bürgermeister und der Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2011 vorbehaltlose 
Entlastung zu erteilen.  

 
c) Der Rat der Stadt Korschenbroich beschließt einstimmig, von dem Jahresgewinn des  

Wirtschaftsjahres 2011 des Städtischen Abwasserbetriebes Korschenbroich in Höhe 
von EUR 1.070.690,88 einen Betrag von EUR 429.485,00 (entsprechend einer  
Verzinsung von 6,0 % des Stammkapitals von EUR 7.158.086,34) an den städtischen 
Haushalt abzuführen. Der restliche Jahresgewinn von EUR 641.205,88 soll in die 
Rücklage für Anlagenerhaltung eingestellt werden.  

 
 
2. Bestätigungsvermerk der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen 

vom 21.11.2012 
 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Städtischen 
Abwasserbetriebes Korschenbroich. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31.12.2011 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner 
GmbH, Krefeld, bedient.  
 
Diese hat mit Datum vom 27.09.2012 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt.  
 
„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 
sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des 
Sondervermögens der Stadt Korschenbroich „Städtischer Abwasserbetrieb 
Korschenbroich“ für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 geprüft. 
Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen 
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der 
Verantwortung der Betriebsleitung des Sondervermögens. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht 
abzugeben.  
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Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung 
so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die 
Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit 
erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über 
die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des 
Sondervermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im 
Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die 
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der Betriebsleitung des Sondervermögens sowie die Würdigung der 
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet.  
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden 
landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung 
und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Sondervermögens. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Sondervermögens und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.“  
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier 
& Partner GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. 
Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine 
Ergänzung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der 
Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP 
DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erforderlich.  
 
 
Herne, den 21.11.2012 
GPA NRW 
Im Auftrag 
gez. 
Helga Giesen 

 
 
3. Öffentliche Auslegung gemäß § 26 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnung 
 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind bis zur Feststellung des folgenden Jahres 
abschlusses montags bis freitags in der Zeit von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und donnerstags  
zusätzlich in der Zeit von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr bei der Stadt Korschenbroich –  
Städtischer Abwasserbetrieb Korschenbroich, Friedrich-Ebert-Straße 3, Zimmer 1,  
öffentlich ausgelegt und können eingesehen werden.  
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4. Bekanntmachungsanordnung 
 

Vorstehende Veröffentlichung wird unter Hinweis auf den § 3 Abs. 5 der Verordnung über  
die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen  
Einrichtungen (JAP DVO) bekannt gemacht.  

 
 
Korschenbroich, den 30. November 2012 
 
 
 
H.J. Dick 
Bürgermeister 

 

 

Bekanntmachung der Fischereigenossenschaft Niers 
 
 
Einladung zur Genossenschaftsversammlung 
 
Die Genossenschaftsversammlung findet  

 

am 16. Januar 2013, um 19:00 Uhr, im kleinen Sitzungssaal (1. Etage) im Schloss Neersen 
Stadt Willich, Hauptstraße 6, 47877 Willich statt.  

 
Zur Teilnahme an der Genossenschaftsversammlung sind gemäß § 27 Abs. 3 LFischG. 
NRW die Mitglieder berechtigt. Sie können sich durch Bevollmächtigte vertreten lassen. Ein 
Bevollmächtigter darf nicht mehr als zwei Fünftel aller Stimmen vertreten.  
Die Vollmacht bedarf der Schriftform. 
 
Tagesordnung:     
1. Begrüßung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit (§ 27 Landesfischereigesetz NRW) 
3. Genehmigung der Tagesordnung 
4. Genehmigung der Niederschrift der 4. Genossenschaftsversammlung vom 19.01.2011 
5. Geschäftsbericht 2011 und 2012 
6. Kassenbericht und Aufstellung der Jahresabschlussrechnung 2011 und 2012 
7. Entlastung des Vorstandes für 2010 und 2011 
8. Vorstellung der Wirtschaftspläne 2013 und 2014 
9. Verschiedenes 
 
Weitere Auskunft erteilt Herr Henkel, Tel. 02161 / 9704 -179, dienstags, in der Zeit von 13:00 
- 15:00 Uhr oder per Email info@fgniers.de 
 
gez.: Professor Dr.-Ing. Schitthelm 
Vorsitzender des Vorstandes der Fischereigenossenschaft Niers 
Postfach 100864 
41708 Viersen     Viersen, den 06. Dezember 2012 
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      D E R   B Ü R G E R M E I S T E R 

 

Öffentliche Ausschreibung; Bekanntmachung gem. § 12 VOB/A 

 
a) Öffentlicher Auftraggeber: Stadt Korschenbroich, Der Bürgermeister, 

Sebastianusstr. 1, 41352 Korschenbroich 

peter.baches@korschenbroich.de 

Tel. 02161/613-252, Fax: 02161/613-299 

b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A 

c) Art des Auftrags: Bauauftrag 

d) Ort der Ausführung: Korschenbroich, Don-Bosco-Straße 6 

e) Art und Umfang der Leistung: Putz- und Trockbauarbeiten;  

 700 m² Innenputz; PII und PIV 

 1200 m² Trockenbauwände 75 bis 125 mm 

 1250 m² Unterdecke, Gips-Lochplatten 

 52 Stück Türblätter und Zargen 

f) Erbringung von Planungsleistungen:  nein 

g) Aufteilung in Lose:  nein 

h) Etwaige Frist für die Ausführung: 01.03. - 14.05.2013 

i) Nebenangebote zugelassen:  ja  

j) Anforderung der Verdingungsunterlagen: Ab dem 02.01.2013 bei: 

Stadt Korschenbroich, Zentrale Submissionsstelle (Herr Baches), 

Sebastianusstr. 1, Zimmer 107, 41352 Korschenbroich, Tel. 02161/613-252, 

Fax: 02161/613-299, Mail: peter.baches@korschenbroich.de 

k) Entgelt für die Vergabeunterlagen: 

   Zahlungsweise: 

   Empfänger: 

   Kontonummer: 

   BLZ; Geldinstitut: 

   Verwendungszweck 

14,50 Euro 

Bar, Überweisung, Verrechnungsscheck 

Stadtkasse Korschenbroich 

26 101 311 

305 500 00, Sparkasse Neuss 

Vergabe-Nr. 87/2012 

Die Vergabeunterlagen werden nur versandt, wenn der Nachweis über die 

Einzahlung vorliegt. Anforderungen von Blanketten bitte nicht auf 

Überweisungsträger oder Verrechnungsscheck vornehmen. Das eingezahlte 

Entgelt wird nicht erstattet. 

l) Datum, Uhrzeit und Ort der 

 Angebotseröffnung: 

17.01.2013, 10:00 Uhr,  

Stadt Korschenbroich, Zentrale Submissionsstelle, Sebastianusstr. 1, Zimmer 

106, 41352 Korschenbroich 

m) Personen, die bei der Eröffnung der 

 Angebote anwesend sein dürfen: 

Bieter und/oder deren Bevollmächtigte 

n) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein 

 müssen: 

deutsch 

o) geforderte Sicherheiten:   keine 

p) Zahlungsbedingungen Gem. VOB/B sowie den Besonderen und Zusätzlichen Vertragsbedingungen 

q) Rechtsform Bietergemeinschaft:  

r) Eignungsnachweise: Mit dem Angebot sind vorzulegen: 

 Eigenerklärung zur Eignung und zur Zuverlässigkeit 

 Eigenerklärung soziale Kriterien TVgG-NRW 

 Eigenerklärung Tariftreue/Mindestentlohnung TVgG-NRW 

s) Ablauf der Zuschlagsfrist: 18.02.2013 

t) Auskünfte zum technischen Inhalt erteilt: 

 

      

u) Nachprüfung behaupteter Verstöße: Der Landrat des Rhein-Kreises Neuss, Lindenstr. 4, 41515 Grevenbroich 
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                                 Bekanntmachung 

Hiermit gebe ich bekannt, dass die nächste 
 

G R Ü N B Ü N D E L A B F U H R 
einschließlich Weihnachtsbaumabfuhr 

 
in den einzelnen Abfuhrbezirken wie folgt stattfindet: 
 

Bezirk 1                                  >>>>>             Donnerstag,           10. Januar 2013 
 
Bezirk 2                                  >>>>>             Freitag,           11. Januar 2013 
 
Bezirk 3                                  >>>>>             Freitag,                   11. Januar 2013 

 
Hierbei ist folgendes zu beachten: 
 

 Bündelmenge bis höchstens 4 cbm 

 Bündellänge maximal 1,50 m, 
die Bündel müssen handlich sein und von einer Person gehoben  
werden können   

 Astdurchmesser  maximal 15 cm 

 zum keinen Draht verwenden 

 keine Wurzelstöcke, kein Laub und kein Rasenschnitt  
 

 Weihnachtsbäume können unter Berücksichtigung der vorgenannten 
              Maße ohne Wurzel und ohne jeglichen Behang (z.B. Lametta) zur  
              Abholung bereitgelegt werden.  
 
Die Grünbündel und Weihnachtsbäume sind  gut sichtbar  am Abfuhrtag bis  
spätestens 07.00 Uhr am Grundstücksrand bzw. Gehweg bereitzulegen, wobei eine 
Behinderung des Verkehrs unterbleiben muss. 
 
Korschenbroich, den 18.12.2012 
 
Im Auftrag 
 
(Vorbrugg) 
Verw.-Angestellter
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Informationen: 
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Erscheinungsdatum Amtsblatt 2013 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum Amtsblatt 

24.01.2013 Ausgabe   1 

14.02.2013 Ausgabe   2 

28.02.2013 Ausgabe   3 

14.03.2013 Ausgabe   4 

11.04.2013 Ausgabe   5 

02.05.2013 Ausgabe   6 

08.05.2013 Ausgabe   7 

23.05.2013 Ausgabe   8 

13.06.2013 Ausgabe   9 

04.07.2013 Ausgabe 10 

15.08.2013 Ausgabe 11 

19.09.2013 Ausgabe 12 

02.10.2013 Ausgabe 13 

24.10.2013 Ausgabe 14 

21.11.2013 Ausgabe 15 

05.12.2013 Ausgabe 16 

Das nächste Amtsblatt wird voraussichtlich am 24. Januar 2013 erscheinen 
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Ihre wichtigsten 
Telefonnummern 

112 
bei Notarzt, Krankenwagen, 
Unfall, Feuer, Hilfeleistung 

 
bei sonstigen wichtigen Anliegen 

außerhalb der Dienstzeit der 
Stadtverwaltung 

0 21 61 / 6 47 47 
Tag und Nacht besetzt! 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst der  
niedergelassenen Ärzte im Stadtgebiet 
Korschenbroich regionale 
Rufnummer: 0180 / 5 04 41 00 
Die Arztnotrufzentrale ist zu folgenden Zeiten  
unter der o. g. Rufnummer erreichbar: 
Mo., Di., Do.: 19.00 bis 8.00 Uhr  
 des nächsten Tages 
Mi.: 13.00 bis 8.00 Uhr  
 des nächsten Tages 
Fr.: 14.00 bis 8.00 Uhr  
 des nächsten Tages 
Sa., So. und Feiertage  24 Stunden 
 

Notfalldienst  
Augen-, Hals-, Nasen-, Ohrenarzt  
Arztnotrufzentrale Neuss  
Telefon 0180 / 5 04 41 00 
 

Zusätzlich: Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
deutschlandweit Telefon 116 117 
Die Rufnummer ist aus den Fest- und 
Mobilfunknetzen kostenfrei erreichbar. 
 

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 
Der zahnärztliche Bereitschaftsdienst  kann 
unter folgender Rufnummer 
erfragt werden: 0180 / 5 98 67 00 
 

Infoservice der Apothekenkammer 
Nordrhein 
Notdienst-Hotline Apotheken  
Telefon 0800 / 00 22 8 33 
 

Notrufe der Polizei 
Polizeiwache Korschenbroich:  
Telefon 02131/300-21611 
 

nach Dienstschluss 
Polizeiinspektion Kaarst 

Die für Korschenbroich zuständigen 
Versorgungsträger sind im Störungsfall 
unter folgenden Rufnummern zu 
erreichen:  

Strom 
Für die Stadtteile Korschenbroich, Pesch, 
Herrenshoff, Neersbroich, Liedberg, 
Steinforth-Rubbelrath  
NEW’ AG Niederrhein Energie und 
Wasser Telefon: 0 18 01/68 87 87 
 

Für die Stadtteile Kleinenbroich und Glehn  
RWE Energie AG – Regionalversorgung 
Neuss; Telefon: 0 21 31/71 00 
 

Wasser 
Für die Stadtteile Korschenbroich, Pesch, 
Herrenshoff und Neersbroich 
NEW’ AG Niederrhein Energie und 
Wasser Telefon: 0 18 01/68 84 44 
 

Für die Stadtteile Kleinenbroich, Glehn, 
Liedberg,Steinforth-Rubbelrath  
Kreiswerke Grevenbroich GmbH  
Telefon: 0 21 82/1 72 68 
 

Gas 
Gesamt-Korschenbroich 
NEW’ AG Niederrhein Energie und 
Wasser 
Telefon: 0 18 01/68 84 27 
 

Abwasser 
Rufbereitschaft zur Behebung von Stör-
fällen am Kanalnetz und an den Haus-
pumpstationen des Städtischen 
Abwasserbetriebes (SAB) 
 
Der für Korschenbroich zuständige Städt. 
Abwasserbetrieb ist im Störungsfall 
erreichbar 

Mo. – Mi. 8.30 – 16.00 Uhr 
Do. 8.30 – 18.00 Uhr 
Frei. 8.30 – 12.00 Uhr 
und zwar unter folgender Telefonnummer 
0 21 61 / 613-262 . 
Außerdem ist der Abwasserbetrieb unter 
folgender Bereitschaftsnummer zu erreichen  
(24 h-Störungsnotruf) 01 51 / 17 15 66 60. 

Telefon 02131 / 300-21711 
 
in dringenden Fällen: Telefon 110 
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D E R  B Ü R G E R M E I S T E R 

 

Hauptsitz der Verwaltung und  
Sitz des Bürgermeisters  Zentrale Erreichbarkeiten  Allgemeine Öffnungszeiten 

 
Sebastianusstraße 1   Telefon:0 21 61 / 613-0   Mo.– Fr.:   8:30 - 12:00 Uhr 
41352 Korschenbroich   Fax:  0 21 61 / 613-108  Do. zus.: 14:00 - 18:00 Uhr 
Postfach 11 63    E-mail: stadt@korschenbroich.de abweichende Öffnungszeiten: 
41335 Korschenbroich   Internet: www.korschenbroich.de siehe Internet 
 

Aufgabenbereich        Verwaltungsgebäude 
 

Verwaltungsführung 
Bürgermeister Heinz Josef Dick      Sebastianusstraße 1 
Beigeordneter Stadtkämmerer Bernd Dieter Schultze   Sebastianusstraße 1 
Fachbereichsleiter (komm.) Georg Onkelbach    Hindenburgstraße 56 
 

Bürgerbüro (Telefon: 0 21 61 / 613-160)     Sebastianusstraße 1 
mit Aufgaben aus den Bereichen Einwohnermeldewesen, 
Ausländerwesen, Ordnung, Steuern, Abfallwirtschaft, 
Kultur, Soziales u.a. 
Außenstelle Bürgerbüro, Kleinenbroich      Ladestraße 2 
Außenstelle Bürgerbüro, Glehn       Bachstraße 12 
Beratung der Lebenshilfe Rhein-Kreis Neuss e.V.    Sebastianusstraße 1 
 

Zentrale Dienste        Sebastianusstraße 1 
Büro des Bürgermeisters 
Rats- und Öffentlichkeitsarbeit 
Organisation, Informationstechnologie 
Antikorruption 
 
Finanzen         Sebastianusstraße 1 
Haushalt, Controlling, Finanzbuchhaltung 
Steuern, Abgaben und Beiträge 
 
Örtliche Rechnungsprüfung       übertragen an den  

Rhein-Kreis-Neuss 
 
Zentrale Submissionsstelle       Sebastianusstraße 1 
 
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing     Sebastianusstraße 1 
 

Bildung, Erziehung, Kultur und Sport      Hannenplatz 4 
Schulen, Kindertageseinrichtungen 
Kultur, Sport 
Kreisjugendmusikschule 
 

Stadtarchiv         Friedrich-Ebert-Straße 3 
Gleichstellungsbeauftragte 
 

Recht / jur. Sachbearbeitung       Regentenstraße 1 
 
Ordnung und Feuerschutz       Sebastianusstraße 1 
 

Standesamt         Regentenstraße 1 
 
Personal         Regentenstraße 1 
 
Soziales, Seniorenbeauftragte      Regentenstraße 1 
Sozialversicherungsangelegenheiten 
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Gebäudemanagement        Hindenburgstraße 56 
Umwelt einschl. Abfallwirtschaft 
Wohnungswesen 
 

Tiefbau         Hindenburgstraße 56 
Grünflächen 
Straßenverkehrsangelegenheiten 
 

Stadtentwicklung, Bau und Planung      Hindenburgstraße 58 
Planung und Bauordnung,  
Bauleitplanung, Baulandmanagement 
Baugenehmigungen, Denkmalschutz 
Naturschutz und Landschaftspflege, Grundwasser 
 

Eigenbetriebe der Stadt Korschenbroich     Friedrich-Ebert-Straße 3 
Städtischer Abwasserbetrieb 
Stadtpflege inkl. Friedhofswesen 
 

Betreuende Einrichtungen       Friedrich-Ebert-Straße 1 
Jobcenter Rhein-Kreis Neuss 
Schuldnerberatung Diakonisches Werk Neuss 
Sozial-Psychologischer Dienst Rhein-Kreis Neuss 
 

Rettungsdienst, Feuerwehr, Hilfeleistung     An der Sandkuhle 5 
Feuerwehreinsatzzentrale       112 oder 
          0 21 61 / 6 47 47 
Polizei          An der Sandkuhle 1 
Polizeiwache Korschenbroich,       0 21 31 / 300-21611 
Nach Dienstschluss: Polizeiinspektion Kaarst     0 21 31 / 300-21711 
In dringenden Fällen        110 
 

 
Sprechstunden 
 
● des Bürgermeisters Heinz Josef Dick 

Sebastianusstraße 1, 41352 Korschenbroich 
alle 2 Wochen (genauer Termin s. bitte Internet) 
Donnerstag 16.00 - 17.30 Uhr 

● der Gleichstellungsbeauftragten Angelika Brieske 
 Friedrich-Ebert-Straße 3, 41352 Korschenbroich 
 alle 2 Wochen (genauer Termin s. bitte Internet) 

Donnerstag 16.00 - 17.30 Uhr 
● des Behindertenbeauftragten Siegbert Schmitz 
 Sprechzeit im Bürgerbüro, Sebastianusstraße 1  0 21 61 / 613-232 
 Jeden ersten Montag im Monat     0 21 82 / 55 74 (privat) 
 10.00 - 11.30 Uhr 
  Sprechzeit in Kleinenbroich, Ladestraße 2   0 21 61 / 67 07 26 
 Jeden ersten Mittwoch im Monat 
 10.00 - 12.00 Uhr 

Sprechzeit in der Kindertagesstätte Glehn, Schulstraße 9 0 21 82 / 5 97 69 
Jeden letzten Mittwoch im Monat     
17.00 - 19.00 Uhr 

● der Volkshochschule Kaarst-Korschenbroich 
 Am Schulzentrum 18, 41564 Kaarst    0 21 31 / 9639 - 45 

Termine nach Vereinbarung 
 
 

„Amtsblatt der Stadt Korschenbroich“ In den Verwaltungsgebäuden liegt das Amtsblatt kostenlos 
Herausgeber: aus. Es besteht die Möglichkeit, das Amtsblatt für einen 
Stadt Korschenbroich, Der Bürgermeister, Betrag von 12,80 Euro/Jahr zu abonnieren. Einmalbezug 
Sebastianusstraße1 gegen Erstattung von 0,70 € ist möglich. Im Internetauftritt 
41352 Korschenbroich der Stadt Korschenbroich www.korschenbroich.de ist das 
Tel.: 0 21 61/613-0 Amtsblatt eingestellt. 
 
Das Amtsblatt erscheint nach Bedarf.   


